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Stadt Haldensleben 

Die Bürgermeisterin 

Rechts- und Ordnungsamt 

 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

für den öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtrates am 23.09.2021 

 

 

Beschluss-Nr.: 189-(VII.)/2021 

 

Gegenstand der Vorlage:  

Bestellung eines Wahlleiters/ einer Wahlleiterin und eines stellvertretenden Wahlleiters/ einer 

stellvertretenden Wahlleiterin für die Bürgermeisterwahl 2022 

 

Gesetzliche Grundlage: 

 

§ 9 Abs. 1 KWG LSA 
 

 

Begründung: 

 

Zur Wahl der/des Hauptverwaltungsbeamten (m, w, d) ist es erforderlich, einen Wahlleiter/ eine 

Wahlleiterin und einen stellvertretenden Wahlleiter/ eine stellvertretende Wahlleiterin zu berufen.  

 

Wahlleiter ist in den Gemeinden der Bürgermeister, Stellvertreter ist der jeweilige Vertreter im Amt 

(§9 Abs. 1 KWG LSA). 

 

Die Bürgermeisterin Blenkle ist derzeit vorläufig suspendiert. 

 

Der Stadtrat kann andere Personen in die o. g. Funktionen berufen. Diese müssen nicht zwingend im 

Wahlgebiet wohnen. 

 

Wahlbewerber und Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge können nicht gleichzeitig Wahlleiter oder 

Stellvertreter sein. 

 
 

Beschlussempfehlungen und -fassungen: 

Ausschuss am: Abstimmungsergebnis 

Hauptausschuss  16.09.2021   

Stadtrat  23.09.2021   
 

Beschlussfassung: 

 

Der Stadtrat der Stadt Haldensleben beschließt, 

 

1. Frau Sabine Wendler, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Haldensleben, zur 

Wahlleiterin für die Bürgermeisterwahl 2022 zu berufen. 

 

2. Herrn Oliver Karte, Dezernent, zum stellvertretenden Wahlleiter für die Bürgermeisterwahl 

2022 zu berufen. 
 

 

 

In Vertretung 

 

Wendler 

stellv. Bürgermeisterin 
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